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Bearbeiterin:

Zimmer:

Telefon:

Telefax:

E-Mail;

Zetchen:

Datum:
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301 -S142-1

11.04.2019

Vollzug        des        Gesetzes        zur       Verbesserung        der       gesundheitsbezogenen
Verbraucherinformation (VIG);
Antrag          auf          lnformationsgewährung          vom          04.02.2019          nach          dem
Verbraucherinformationsgesetz    (VIG)     bezüglich     des    Betriebes    Gasthof    Krone,
Oppertshofen, Kesseltalstraße 16, 86660 Tapfheim

█████████████████████████████████

8 E S C  H E I D:

1.  Dem Antrag auf lnformationsgewährung wird stattgegeben.

2.  Die  lnformationsgewährung  eriolgt in folgender Form:

a)  Bekanntgabe der Daten der letzten  beiden lebensmittelrechtlichen  Betriebsüberprüfungen.

b)  Herausgabe  der  entsprechenden  Kontro!lberichte,  wenn  Beanstandungen  im  Sinne  von
unzulässigen       Abweichungen       von       den       Anforderungen       des       Lebensmittel-       und
Futtermittelgesetzbuches  (LFGB),  der auf Grund  des  LFGB  erlassenen  Rechtsverordnungen
und     unmittelbar    geltenden     Rechtsakten    der    Europäischen    Gemeinschaft    oder    der
Europäischen  Union  im Anwendungsbereich  des  LFGB vorliegen.

Die  lnformation wird  10 Tage nach Zustellung dieses  Bescheids an den  betroffenen  Dritten  in
Schriffiorm  bekannt gegeben,  sofern  bis dahin  keine gerichtliche Untersagung erfolgt ist.

3.  Die Ziffern  1  und 2 dieses Bescheides sind kraft Gesetzes sofort vollziehbar.

4.  Dieser Bescheid ergeht kostenfrei.

Landratsamt Donau-Ries .  Pflegstraße 2 .  86609 Donauwörth

www  lra-donau-ries.de  .   lnfo@lra-donau-i.ies`de

Telefon.  (0906)  74-0

öffnungszei.en:
Mo-Fr     730-12.30UhrundDol400-17.00Uhr

Terminvereinbariing  auch  außerhalb  der  offnungszeiten  moglich

Bankverbindungen:

Sparkasse  Donauwor{h                                                    Raiff,-Volksbank  Donauworth  eG

IBAM  DE39  7225  0160  0190  0034 00                    18AN:  C)E96  7229 0100 0003  0700  00

Sparkasse  Nordlingen                                                          Raiff.-Volksbank  Ries  eG

IBAN`  DE3S  7225  0000  00001012  20                    lBAN:  DE28  7206 9329  0002 4107  02
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Hinweise:

Falls    im    Rahmen    der   lnformationsgewährung    Kontrollberichte    herausgegeben    werden,

werden  die  personenbezogenen  Daten,  die  nicht  die  Lebensmittelunternehmer/innen  direkt

betreffen,  geschwärzt  (Kontrollpersonal,  Betriebspersonal  etc.).  Zudem  werden  alle  lnhalte,

die nicht dem Anwendungsbereich des VIG unterliegen, ebenfalls geschwärzt.

Wir  möchten   Sie  ausdrücklich  darauf  hinweisen,   dass  das  Verbraucherinformationsgesetz

allein    Auskunftsansprüche    gegenüber    Behörden    umfasst,    jedoch    keine    Aussage    zur

Zulässigkeit  der Weiterverwendung  der  erhaltenen  lnformationen  durch  Sie  als  Antragsteller

trifft.   Ob   und   wie   Sie   die   lnformationen   weiterverwenden,   liegt   daher   in   lhrer  alleinigen

Verantwohung  und  Risiko.

11.

1.  Sachverhalt
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„1 . Wann haben die beiden letzten lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen im
folgenden Betrieb stattgefunden:

Gasthof Krone
Kesseltalstraße 16

86660 Tapfheim

2. Kam es hie.rbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiemit die Herausgabe des

entsprechenden Kontrollberichts an mich.

U.nter  ,.,Bpanstandungen"  ver_stehe  ich  unzulässige  Abweichungen  von  den  Anforderungen

qes.  Lebensmitt_el-und     Futtemittelgesetzbuches     (LFBG)     oder    anderen     gelteriden
Hygienevorschriften.

S.pllt.e. es  zu  eine[ oder  mehreren  solchen  Beanstandungen  gekommen  sein,  beantrage  ich
cJ.ie Her_au.sgape de.s en|sprechenden, vollständigen Kontrollberichts - unabhängjg davdn, wje

lhre.     Beh.örde   ..die     Beanstandungen     eingestuft     hat     (bspw.     als     „geririöfügig"     oder

„schwerwiegend")."

Der Antragseingang wurde mit Schreiben vom 01.03.2019 bestätigt.

Dem   betroffenen   Betrieb,   dessen   rechtliches   lnteresse   durch   den   Ausgang   des   VIG-

Veriahrens   berührt   werden   konnte,   wurde   schriftlich   Gelegenheit   gegeben,   sich   zu   der

geplanten   Herausgabe   der   erbetenen   lnformationen   zu   äußern.   Der   Betroffene   hat   der
l nformationsgewährung zugestimmt.

2.  Rechtliche Würdigung

2.1.  Zuständigkejt

Das  Landratsamt  Donau-Ries  ist gemäß §  2 Absatz 2  Satz  1  Nummer  1  Buchstabe  b)  sowie

§   4  Absatz   1   Satz  4   Nummer  2  VIG   i.V.m.   Artikel   3  Absatz   1   Nummer  2   Bayerisches
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayvwvfG) sachlich  und örtlich zuständig.

2.2.  Entscheidungsgründe

Die  lnformation wird gemäß § 4 Absatz 1  Satz 1  VIG antragsgemäß erieilt.
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Die  E-Mail  vom  04.02.2019  stellt  einen  Antrag  gemäß  §  4  Absatz  1   Satz   1   VIG  dar.   Der

Antrag  ist hinreichend  bestimmt.

Es ist ein Antrag auf lnformationsgewährung gemäß § 4 Absatz 1,  § 2 Absatz 1  VIG bezüglich

den  letzten  beiden  lebensmittelrechtlichen  Betriebsüberprüfungen  sowie  auf Herausgabe der

entsprechenden   Kontrollberichte   im   Falle   von   Beanstandungen   für  den   Betrieb   Gasthof

Krone, Oppertshofen,  Kesseltalstraße  16,  86660 Tapfheim.

lm vorliegenden Verfahren waren  Belange Dritter von dem Antrag auf lnformationsgewährung

betroffen.   Deshalb   wurde   dem   betroffenen   Dritten   gemäß  §   5  Absatz   1   Satz   1,   2   VIG

Gelegenheit gegeben, sich zur geplanten lnformationsherausgabe zu äußern.

Der Betrieb  stimmte der  lnformationsgewährung  zu.  Ausschluss-oder  Beschränkungsgründe

greifen  im vorliegenden  Fall  nicht.

Der  betroffene   Lebensmittelunternehmer  erhält  eine  Ausferiigung   dieses   Bescheides   und

kann gegen diesen  Beschejd  Klage erheben.

2.3 Ausführungen zur Ziffer 1.3

Gemäß  §  5  Absatz 4 VIG  haben  Widerspruch  und  Anfechtungsklage  in  den  in  §  2  Absatz  1

Satz  1   Nummer  1  genannten  Fällen  keine  aufschiebende  Wrkung.  Der  lnformationszugang

dari erst erfolgen,  wenn  die  Entscheidung  dem  oder der  Dritten  bekannt gegeben worden  ist

und   diesem   ein   ausreichender  Zeitraum   zur   Einlegung   von   Rechtsbehelfen   eingeräumt

worden  ist.  Der Zeitraum soll  14 Tage  nicht überschreiten.

2.4 Ausführungen zur Ziffer 1.4  (Kostenentscheidung):

Dieser  Bescheid  und  die  lnformationsgewährung  ergehen  gemäß  §  7  Absatz  1   Satz  2  VIG

kostenfrei, der Verwaltungsaufwand lag  unter 1.000 Euro.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen  diesen  Bescheid  kann  innerhalb  eines  Monats  nach  seiner  Bekanntgabe  Klage
erhoben werden bei dem  Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg.

Auf   die   Möglichkeit   der   Einlegung   eines   Rechtsbehelfes   durch   von   der   Entscheidung

betroffene Dritte,  insbesondere auf § 80 a VwGO, wird hingewiesen.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a) Schriftlich an oder zur Niederschrift bei

Bayerisches    Verwaltungsgericht   Augsburg,    Posffachanschrjft:    Postfach    112343,    86048

Augsburg,  Hausanschrift:  Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

b)     Elektronisch     nach     Maßgabe     der     Bedingungen,     die     der     lnternetpräsenz     der

Verwaltungsgerichtsbarkeit www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind.

Hinweis:   Die   Klageerhebung   per  einfacher  E-Mail   ist  nicht  zugelassen   und   entfaltet  keine

rechtlichen Wirkungen!


